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XXIV.

Karl August,

von Goltes Gnaden Großherzog zu Sachsen Welmar-Eisenach,

Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meißen, gefürsterer

Graf zu Henneberg, Herr zu Blankenhayn,

Neustade und Tautenburg

u# .

Als im Jahre r#0#4. die Irrenanstalt, welche bis dahin für den Welmarischen und
Jenaischen Kreis Unfres Großherzogthumes in der Stadt Weimar bestanden hatte, nach Jena
verlegt wurde, war ec Unsere Absicht, daß 1) durch die Verbindung einer solchen Anstalt
mit den wissenschaftlichen Bestrebungen auf der Universität wie für die Vervollkommnung
der Seelenheilkunde überhaupt, so für die Heilung einzelner Kranken gesorgt, und daß 2)
den jungen, in Jena studierenden Aerzten zur Beobachtung, Beurtheilung und Behandlung
so wichtiger Krankheitésälle eine Gelegenheit gegeben werden sollte. Auch Unsere getreuen
Stände sind auf diese Absscht eingegangen und haben ganz folgerecht noch die Erweiterung
der Anstalt, die zweckmapigere Einrichtung der für solche bestimmten Gebkude ond die Ek-
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hebung derselben zu elnem Institute für den ganzen Umfang des Großherzogthumes, als wo-
rauf schon früher von Unsrer Landes-Direction, angetragen worden war, niche nur geneh-

migt, sondern auch durch Verwilligungen unterstützt. Wir sinden Uns, in Uebereinstimmung
mit der hierüber abgegebenen ständischen Erklärungöschrift vom 21 sten Dezember 1818., nun-

mehr veranlaßt, Folgendes, als Geseß, au5zusprechen und zu verordnen:

Von Bekann'machung des gegemwärtigen Gesehes an, werden sn das Irrenhaus, wel-

ches zeither zu Eisenach unterhalten worden ist, keine Kranken mehr ausgenommen. Es be-
stehet künftig zur Unterbringung und Heilung der Irren nur eine öffentliche Anskalt in dem
Großherzogthume, die zu Jena.

II.

Die Anstalt zu Jena ist der Oberaufsicht Unsrer Landes-Direction untergeben, welcht
die Verwaltung derselben durch die dortige Polizey-Kommission und weiter durch einen ei-

gens angestellten Wirthschafter besorgen läßt.

Außerdem hat die Anstalt zwey Aerzte, regelmäßig aus dem Mittel der bey der Uni-

versität thätigen Lehrer, zu Vorstehern. Von den Vorsiehern gehen alle Anordnungen aus,
welche die Heilung der Kranken selbst betrefsen und, um dieses Zweckes willen, auf die Dauer

des ARusenthalts in der Anstalt und auf die Behandlung in solcher Einftuß haben.

III.

Bur Aulnahme in die Irrenanstalt eignen sich: 1) Melancholische, 2) Wahnsinnige,
3)Nasende.

Es eignen sich nicht dazu: Verstandesschwache, Blödsinnige und solche, welche an einem
bloß organischen Fehler leiden. Für diese bleibt auf die zeitherige Weise gesorgt.

IV.

Die Einlieserung, wie dle Aufnahme eines Kranken in die Anstalt, erfordert eine aus-
brückliche Genehmigung Unsrer Landes Direction. *
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Von dieser soll und zwar, wo nicht Gefahr auf dem Verjuge hafkek, noch vorher
über den geistigen und korperlichen Zustand des Kranken, über die wahrscheinliche Veran-

lassung, die Aeußerungen und den bioherigen Verlauf seiner Krankheit so woyl der Beicht-

vater desselben, alo der Arzr, welcher ihn bisher behandelt hat, und, wo dieser sehlt, der
Phylikus dec Bezirkes gehôrt werden,

V.

Zur alle Inlander, welche das Ungluck haben, In den Zustand der Melancholie, des
Wahnsinnes, oder der Raserey zu verfallen, ist die Aufnahme in die Anstalt ein Recht,

welches für sie von den Verwandten, den Vormündern und subsidiarisch von den Gemeinden

in Anspruch genommen werden kann. Zwangsweise, durch die obere Polizey-Behörde,

wird die Einlieferung in die Anstalt erst dann verfügt, wenn der Kranke ein öffentliches

Uergerniß giebe, oder wohl gar die öfssentliche Sicherheit gefährdek, ingleichen dann, wenn
erweislich die zur Heilung desselben nothigen Vorkehrungen verskumt werden. Will eine

Familie, oder eine Gemeinde, den ihr angehörigen Unglücklichen bey sich beholten: so stehet
ihr dieses allerdings frev, e5 muß aberfür die zweckmäßige Behandlung und fürdir Aufbewahrung
dessellen gehörige und, nach dem Gutachten der Ortsbehörde und dem Ermessen der Lau-

des-Direction, zureichende Sicherheit geleistet werden, damit durch Vernachléssigungen weder
für den Unglücklichen selbst, noch für dritte Personen ein Nachtheil zu befürchten (lehe.

VI.

Der Aufwand für einen ausgenommenen, oder eingelieserken Frren wird, nach Maß-
habe der von den Vorstehern über dessen Verpslegung und sonst gegebenen Anordnungen mo-

natlich, oder vierteljährig berechnet und zur Instituts-Kasse beygebracht, eingeschlossen den
Aufwand für Arzeneymittel, Verheitzung, Waschlohn, Gedrauch der Inventarien-Stücke.

Besondere Verträge über eine, von dem Gewöhmichen abweichende, kostbarere Unter-
haltung können gültiger Weise nicht mit dem Wirthschafter, sondern nur mit der Polizey-=

Kommission zu Jena, unter Zustimmung der Vorsteyer, und bis auf Genehmigung Unse-
rer bandes-Direction abgeschlossen werden.

vu.

Ersetze zur Kasse der Anstalt wird der Aufwand:

1) ous dem Vermögen diS Jrren und zwar nichk bloß von dem Zinsabwurfe, sondern
nöthigen Falles, auch aus dem Stocke, der Substanz deslelben. Hat der Irre kein eigenes
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Vermögen, ober keicht solches zur Unterhalkung nicht aus: so fällt 2) die kast dem näch-
sten Ver vandten zu, nämlich denjenigen, welche, dem bestehe den Rechte nach, zur Alimen=

tation des Unglücklichen überhaupt, verpflichtet sind. Nach den nächsten Verwandten, d. h.,
wenn diese entweder ganz fehlen, oder wegen Unvermsgenheit außer Stand sind, den Aus-

wand zu bestreiten, treten 3) die Gemeinde, welcher der Irre angehört, welche ihn sonff,

als einen Hülfobedürftigen, aufzunehmen haben würde, und falle auch diese, nach genauer
Untersuchung von Seiten der Ortäöbehörde und der bandes Direction, den ganzen Aufwand

zu tragen nicht vermag, 4) die öffentlichen Kassen (Staatekassen) ein, jedoch soll den let-
teren in der Regel nie mehr, als die Halfte des Auswandes angesonnen werden.

VIII.

Die kandes- Direction hat vorkommenden streitigen Falles sich dahin zu bemühen, daß
mit und zwischen den Verwandten oder Gemeinden, deren Verbindlichkeit zur Bestreitung

des Aufwandes in Anspruch genommen wird, eine gütliche Vereinigung zu Stande kom-

me; wenn aber dieses unmêglich ist, bey der Landesregierung auf Bevormundung des

Irren anzutragen.

Der Vormund ist dann berechtiget und verbunden, gegen diejenigen Verwandten oder
Gemeinden, welche sich der Erfüllung ihrer Verbindlichkeit widerrechtlich weigern, vor dem

zuständigen Gerichte Klage zu erheben, und solche im Wege des CEivil-rozesses zu ver-
solgen. Bis nach Austrag der Sache ist der nothwendige Aufwand fur den Irren aus den
Staatokassen zu bestreiten. -

L.

Was über die Verpflegung der Irren unter VI. VI1. und VIII. verordnet worden,

hat keine rückwirkende Kraft.

Es bleibt, anlangend die in Jena und in Eisenach schon aufgenommenen Kranken,
bey demjenigen, was früher über die Unterhaltung verabredet und nach der bisherigen

Verabredung fest gesetzt worden ist.

x.

Auch Auslander darf die Landes-Direction in die Austalt zu Versorgung und Hei-
lung aufnehmen, so lange es in solcher nicht am Raume fär die inländischen Kranken
mangelt, unter solgenden Bedingungen: s
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1) e6 muß für den aufzunehmenden Ausländer die volle Vergötung dec durch ihn,
seine Versorgung und Heilung, der Anstalt erwachsenden Aufwandes bedungen werden;

2) c muß diejenige obriykeitliche Behörde, deren Unterthan der Aucländer ist, sich
bündigst dahin erklären, daß sse

6) für die richtige Einzahlung der bedungenen Vergütung zur Kasse der Anstale ge-
recht seyn, und daß sie

b) ihren Unterthan zwey Monate nach einer, von Seiten der AnKalt etwa erfolgeen,

Aufkündigung unweigerlich und ohne Unterschied, er sey genesen oder nicht, wieder
aufnehmen wolle.

XI.

Unsrer Landes-Direction bleibt es vorbehalten, krafst der ihr zustehenden Oberaufsichr,

1) der Polizey-Kommission zu Jena, als der die Austalt verwaltenden Behorde,
2) den Vorstehern der Anstalt,

3) den dabey angenommenen Wirthschafkern,
die nöthigen Amtsvorschriften, (Instructionen) zu erkheilen.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges Geseh eigenhändig vollzogen und mit Unstem
Großherzoglichen Insegel bedrucken lassen.

So geschehen und gegeben Weimar den 23sten Februar 1821.

(L. S.) Carl Augusst.

C. W. Frcoh. v. Fritsch. Freyh. v. Gersdorff. Dr. Schweiter.

vät. Erust Mäller.

Gesetz,
dle Irrenanstale in Jena und die

Verpstegung der Irren überhaupt
betressend.
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